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Anordnung 
über Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
der Heilberufe sowie der Pflegeberufe

Vom 27. Dezember 2019

I

(1) Zuständige Behörde auf dem Gebiet der Heilberufe 
und der Pflegeberufe, insbesondere für die Durchführung

 1. der Bundesärzteordnung in der Fassung vom 16. April 
1987 (BGBl. I S. 1219), zuletzt geändert am 15. August 
2019 (BGBl. I S. 1307, 1329),

 2. des Heilpraktikergesetzes vom 17. Februar 1939 (BGBl. 
III 2122-2), zuletzt geändert am 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3191, 3219),

 3. des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde in 
der Fassung vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1226), 

zuletzt geändert am 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307, 
1330),

 4. des Psychotherapeutengesetzes vom 16. Juni 1998 
(BGBl. I S. 1311), zuletzt geändert am 15. August 2019 
(BGBl. I S. 1307, 1331),

 5. des Hebammengesetzes vom 4. Juni 1985 (BGBl. I 
S. 902), zuletzt geändert am 23. Dezember 2016 (BGBl. 
I S. 3191, 3217),

 6. des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I 
S. 1442), zuletzt geändert am 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2581, 2611),

 7. des Masseur- und Physiotherapeutengesetzes vom 
26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084), zuletzt geändert am 
23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3191, 3218),

 8. des MTA-Gesetzes vom 2. August 1993 (BGBl. I 
S. 1402), zuletzt geändert am 18. April 2016 (BGBl. I 
S. 886, 918),
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 9. des Diätassistentengesetzes vom 8. März 1994 (BGBl. I 
S. 446), zuletzt geändert am 18. April 2016 (BGBl. I 
S. 886, 923),

10. des Ergotherapeutengesetzes vom 25. Mai 1976 (BGBl. 
I S. 1246), zuletzt geändert am 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3191, 3217),

11. des Gesetzes über den Beruf des Logopäden vom 7. Mai 
1980 (BGBl. I S. 529), zuletzt geändert am 23. Dezem-
ber 2016 (BGBl. I S. 3191, 3218),

12. des Notfallsanitätergesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1348), zuletzt geändert am 4. April 2017 (BGBl. I 
S. 778, 789),

13. des Orthoptistengesetzes vom 28. November 1989 
(BGBl. I S. 2061), zuletzt geändert am 18. April 2016 
(BGBl. I S. 886, 913),

14. des Hamburgischen Gesetzes über die Ausbildung in 
der Gesundheits- und Pflegeassistenz vom 21. Novem-
ber 2006 (HmbGVBl. S. 554), zuletzt geändert am 
15. Dezember 2015 (HmbGVBl. S. 362, 369),

15. des Pflegeberufegesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2581), geändert am 9. August 2019 (BGBl. I S. 1202, 
1209),

sowie der auf die vorstehend genannten Gesetze gestützten 
Rechtsverordnungen in der jeweils geltenden Fassung ist, 
soweit nicht in Rechtsvorschriften, in anderen Zuständig-
keitsanordnungen oder nachstehend etwas anderes be-
stimmt ist,

die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.

(2) Zuständige Behörde für die Durchführung des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Pflegeberufegeset-
zes (HmbAGPflBG) vom 6. Juni 2019 (HmbGVBl. S. 174) 
sowie der darauf gestützten Rechtsverordnungen in der 
jeweils geltenden Fassung ist, soweit nicht in Rechtsvor-
schriften, in anderen Zuständigkeitsanordnungen oder 
nachstehend etwas anderes bestimmt ist,

die Behörde für Schule und Berufsbildung.

II

(1) Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
nimmt im Rahmen des Abschnittes I in der Freien und 
Hansestadt Hamburg die nach Artikel 129 des Grundgeset-
zes auf die Länder übergegangenen Aufgaben ehemaliger 
Reichsbehörden wahr.

(2) Sie nimmt ferner die Aufgaben der obersten Landes-
behörde nach § 11 Absatz 1 der Ersten Durchführungsver-
ordnung zum Heilpraktikergesetz vom 18. Februar 1939 
(BGBl. III 2122-2-1), zuletzt geändert am 23. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 3191, 3219), in der jeweils geltenden Fas-
sung wahr.

(3) Zuständig für die Anerkennung von Fortbildungs-
lehrgängen nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 des Hamburgi-
schen Hebammengesetzes und der Form der Aufzeichnun-
gen im Sinne von § 3 Absatz 4 und § 4 dieses Gesetzes ist

die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.

(4) Zuständig für die Aufsicht über die Kammern für 
Heilberufe nach § 1 des Hamburgischen Kammergesetzes 
für die Heilberufe vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. 
2005 S. 495, 2006 S. 35), zuletzt geändert am 17. Dezember 
2018 (HmbGVBl. S. 5, 9), in der jeweils geltenden Fassung 
in Verbindung mit den §§ 56 und 57 dieses Gesetzes ist, mit 
Ausnahme des Gebiets der Berufsbildung der medizini-
schen Fachangestellten sowie der zahnmedizinischen Fach-
angestellten,

die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.

(5) Zuständig für die Aufsicht über die Ärztekammer 
Hamburg und die Zahnärztekammer Hamburg auf dem 
Gebiet der Berufsbildung der medizinischen Fachangestell-
ten sowie der zahnmedizinischen Fachangestellten ist

die Behörde für Schule und Berufsbildung.

(6) Zuständige Behörde für die Durchführung der

1. §§ 3 bis 9, 13 bis 23 sowie des § 26 Absatz 2 des Altenpfle-
gegesetzes (AltPflG) in der Fassung vom 25. August 2003 
(BGBl. I S. 1691), zuletzt geändert am 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2581, 2611),

2. §§ 1 bis 19 der Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung (AltPflAPrV) vom 26. November 2002 
(BGBl. I S. 4418, 4429), zuletzt geändert am 18. April 
2016 (BGBl. I S. 886, 948),

in der jeweils geltenden Fassung ist

die Behörde für Schule und Berufsbildung.

(7) Zuständige Behörde für die Durchführung der §§ 1, 
2, 24 und 25 sowie des § 26 Absatz 1 und des § 27 AltPflG 
sowie der §§ 20 und 21 AltPflAPrV ist

die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.

(8) Zuständige Behörde nach § 3 Absatz 2 und § 4 des 
Hamburgischen Hebammengesetzes vom 13. September 
1990 (HmbGVBl. S. 202), zuletzt geändert am 14. Dezember 
2007 (HmbGVBl. 2008 S. 17, 21), und zuständig für 
die Durchführung der Hebammen-Berufsordnung vom 
25. April 2017 (HmbGVBl. S. 126) in der jeweils geltenden 
Fassung sind

die Bezirksämter.

(9) Zuständige Behörde

1. für die Schulaufsicht über die Pflegeschulen nach § 9 des 
Pflegeberufegesetzes,

2. nach § 12 Absatz 1 des Pflegeberufegesetzes,

3. sowie nach den §§ 2, 5, 6, 7 der Pflegeberufe-Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung vom 2. Oktober 2018 
(BGBl. I S. 1572)

 ist

die Behörde für Schule und Berufsbildung.

III

(1) Zuständig für die Durchführung des

1. § 6 Satz 1 HmbAGPflBG hinsichtlich der Datenver-
arbeitung in Bezug auf die staatliche Prüfung und die 
Entscheidung über die Berufszulassung,

2. § 8 Absatz 1 Nummern 4 bis 6 HmbAGPflBG

 ist

die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.

(2) Zuständig für die Durchführung der nach § 7 Num-
mern 1 bis 7, 9, 12 und 13 HmbAGPflBG erlassenen Rechts-
verordnungen ist, soweit nicht in Rechtsvorschriften oder 
in anderen Zuständigkeitsanordnungen etwas anderes 
bestimmt ist,

die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.

IV

Fachbehörde nach §§ 42 und 44 bis 46 des Bezirksver-
waltungsgesetzes vom 6. Juli 2006 (HmbGVBl. S. 404, 452),
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zuletzt geändert am 14. Mai 2018 (HmbGVBl. S. 119, 131), 
ist

die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.

V

Die Anordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
der Heilberufe sowie der Altenpflegeberufe vom 23. März 
1994 (Amtl. Anz. S. 877) in der geltenden Fassung wird 
aufgehoben.

Hamburg, den 27. Dezember 2019

Der Senat
Amtl. Anz. S. 17

Sitzung der Bürgerschaft
Die nächste Sitzung der Bürgerschaft findet am 

 Mittwoch, dem 15. Januar 2020, um 13.30 Uhr statt.

Hamburg, den 7. Januar 2020

Die Bürgerschaftskanzlei
 Amtl. Anz. S. 19

Ungültigkeitserklärung von Ausweisen 
zur Befreiung von der Anleinpflicht 

nach § 9 Absatz 1 HundeG
Der Nummernkreis A 1425 bis A 1454 von gelben Aus-

weiskarten wird nach Verlust auf dem Postweg zum Sach-
verständigen mit sofortiger Wirkung für ungültig erklärt.

Hamburg, den 13. Dezember 2019

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Amtl. Anz. S. 19

Beabsichtigung der 
Entwidmung von öffentlichen 

Teilwegeflächen im Stadtteil Billbrook 
– Moorfleeter Straße –

Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 8 in Verbindung mit § 7 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen wird die im Bezirk Ham-
burg-Mitte, Gemarkung Billbrook, belegene Teilwegefläche 
Moorfleeter Straße (Flurstück 1783 teilweise) mit sofortiger 
Wirkung für den öffentlichen Verkehr entwidmet.

Der Plan über den Verlauf der zu entwidmenden Wege-
flächen liegt für die Dauer eines Monats während der 
Dienststunden im Fachamt Management des öffentlichen 
Raumes des Bezirksamtes Hamburg-Mitte, Caffamacher-
reihe 1-3, Zimmer B6.139, 20355 Hamburg, zur Einsicht für 
jedermann öffentlich aus. Während dieser Zeit können alle, 
deren Interessen durch die beabsichtigte Maßnahme 
berührt werden, Einwendungen im Fachamt vorbringen. 
Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 20. Dezember 2019

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
Amtl. Anz. S. 19

Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels
Im Bezirksamt Hamburg-Nord ist das kleine Dienst-

siegel Nummer 54 missbräuchlich verwendet worden. Das 
Siegel wird für ungültig erklärt.

Hamburg, den 13. Dezember 2019

Das Bezirksamt Hamburg-Nord
Amtl. Anz. S. 19

Widmung von 
Wegeflächen im Bezirk Wandsbek 

– Ole Wisch –
Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 

Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen wird die im Bezirk 
Wandsbek, Gemarkung Bramfeld, Ortsteil 515, belegene 
Verbreiterungsfläche Ole Wisch (Flurstück 2672 [heute 
2672 teilweise]), von Fabriciusstraße bis Olewischtwiet 
verlaufend, mit sofortiger Wirkung dem allgemeinen Ver-
kehr gewidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplan kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des öffentli-
chen Raumes, Barmbeker Markt 22, 22081 Hamburg, einge-
sehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Postfach 70 21 41, 
22021 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 19. Dezember 2019

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 19

Wahlordnung 
zum Akademischen Senat der Technischen 

Universität Hamburg (TUHH)
Vom 27. November 2019

Der Akademische Senat der Technischen Universität 
Hamburg hat am 27. November 2019 auf Grund von § 85 
Absatz 1 Nummer 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes 
vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert am 
29. Mai 2018 (HmbGVBl. S. 200), die nachstehende Wahl-
ordnung zum Akademischen Senat der Technischen Uni-
versität Hamburg (TUHH) beschlossen:

§ 1
Wahlsystem, Bekanntmachungen, 

Geschlechterbezeichnungen

(1) Die Mitglieder des Akademischen Senats der TUHH 
(§ 85 HmbHG in Verbindung mit § 12 der Grundordnung 
der TUHH vom 27. Oktober 2017, Amtl. Anz. 2018 S. 1474) 
werden getrennt nach Gruppen (§ 2) in freier, gleicher und 
geheimer Wahl nach den Grundsätzen der personalisierten 
Verhältniswahl gewählt.

(2) Eine universitätsöffentliche Bekanntmachung im 
Sinne dieser Wahlordnung findet unbeschadet der Veröf-
fentlichung per Aushang auch statt, wenn die Bekanntma-
chung im Internet erfolgt. Auf der Startseite der TUHH ist 
auf die Wahl hinzuweisen. Die Wahlleiterin oder der Wahl-
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leiter kann von der Möglichkeit Gebrauch machen, 
Bekanntmachungen über weitere elektronische Kommuni-
kationsmittel zu verbreiten.

(3) Sofern in dieser Wahlordnung für Personen weibli-
che und männliche Bezeichnungen ohne einen das männli-
che oder das weibliche Geschlecht konkretisierenden 
Zusatz verwendet werden, schließen diese Bezeichnungen 
auch Personen ein, die personenstandsrechtlich weder dem 
männlichen noch dem weiblichen Geschlecht angehören.

§ 2

Gruppen

(1) Je eine Gruppe für die Vertretung im Akademischen 
Senat bilden:

1.  die Professorinnen und Professoren sowie die Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren (Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer),

2.  die Studierenden,

3.  die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter (akademisches Personal),

4.  das Technische, Bibliotheks- und Verwaltungspersonal 
(TVP).

(2) Zu den Angehörigen einer der in Absatz 1 Nummern 
1 bis 4 genannten Gruppen zählt auch, wer einer solchen 
Gruppe durch Satzung der TUHH nach § 10 Absatz 2 
HmbHG zugeordnet ist.

§ 3

Wahlberechtigung, Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt und wählbar ist nur, wer einer 
Gruppe nach § 2 angehört, außer der Gruppe der Studieren-
den mit wenigstens 50 % der Arbeitszeit an der TUHH tätig 
ist und im Wahlverzeichnis eingetragen ist.

(2) Wahlberechtigte, die mehreren Gruppen angehören, 
können gegenüber der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter 
durch eigenhändig unterschriebene Erklärung bestimmen, 
in welcher der in Betracht kommenden Gruppen sie ihr 
Wahlrecht ausüben wollen. Die Erklärung gilt nur für die 
jeweils bevorstehende Wahl des Akademischen Senats. Sie 
muss der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter bis zum Ende 
einer von ihr oder ihm zu bestimmenden und universitäts-
öffentlich bekannt zu machenden Frist zugegangen sein. 
Falls innerhalb der Frist keine oder eine nicht formgerechte 
Erklärung abgegeben wird, erfolgt eine Zuordnung der oder 
des Wahlberechtigten zu der ersten nach der Reihenfolge 
des § 2 Absatz 1 einschlägigen Gruppe.

§ 4

Wahlorgane

(1) Wahlorgane sind der Wahlausschuss, die Wahlleite-
rin bzw. der Wahlleiter, der Wahlvorstand bzw. der Brief-
wahlvorstand und der Wahlprüfungsausschuss.

(2) Die Wahlorgane sind zu unparteiischer und gewis-
senhafter Erfüllung ihres Amtes verpflichtet.

(3) Die Tätigkeit in den Wahlorganen ist ehrenamtlich; 
sie kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden. Als 
wichtiger Grund gilt in der Regel nicht die Überlastung mit 
dienstlichen Aufgaben. Die Mitglieder sind in angemesse-
nem Umfang von ihren dienstlichen Aufgaben zu entlasten.

(4) An Entscheidungen und Beratungen der Wahlorgane 
dürfen Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber und die mit 

ihnen kandidierenden Stellvertreterinnen und Stellvertre-
ter nicht mitwirken, wenn sie von der Entscheidung selbst 
betroffen sein könnten.

(5) Die Mitgliedschaft in mehreren Wahlorganen ist 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht für die Mitgliedschaft in 
mehreren Wahlvorständen.

§ 5

Wahlausschuss

(1) Der Wahlausschuss überwacht nach Maßgabe dieser 
Wahlordnung die Ordnungsmäßigkeit der Wahl. Er kann 
gegen Entscheidungen der Wahlleiterin bzw. des Wahllei-
ters über die Wahlberechtigung, die Berufung zum Wahl-
vorstand und die Zulassung von Wahlvorschlägen angeru-
fen werden und entscheidet über Zweifelsfragen zum Wahl-
verfahren und zur Stimmenauszählung, soweit es diese 
Ordnung vorsieht.

(2) Der Wahlausschuss kann mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder Maßnahmen der Wahlleiterin oder des Wahllei-
ters und der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses 
durch die Wahlleiterin bzw. den Wahlleiter widersprechen 
und nach ihrer oder seiner Anhörung durch eine andere 
Regelung bzw. Feststellung ersetzen.

(3) Dem Wahlausschuss gehört eine Vertreterin oder ein 
Vertreter jeder Gruppe nach § 2 Absatz 1 an. Die Vertrete-
rinnen und Vertreter sowie die Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter werden vom Akademischen Senat gewählt. 
Die Amtszeit des Wahlausschusses beträgt jeweils zwei 
Jahre. Der Wahlausschuss ist zu ergänzen, sobald ein Mit-
glied ausscheidet.

(4) Der Wahlsausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vor-
sitzende oder einen Vorsitzenden und eine stellvertretende 
Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden.

(5) Der Wahlausschuss beschließt mit einfacher Stim-
menmehrheit. Er ist beschlussfähig, wenn wenigstens drei 
Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme der oder des Vorsitzenden.

§ 6

Wahlleitung

(1) Die Präsidentin oder der Präsident bestellt die Wahl-
leiterin oder den Wahlleiter und eine stellvertretende Wahl-
leiterin oder einen stellvertretenden Wahlleiter. Wahlleite-
rin oder Wahlleiter und stellvertretende Wahlleiterin oder 
stellvertretender Wahlleiter sollen unterschiedlichen Ge-
schlechts sein.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter ist für die ord-
nungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 
verantwortlich. Sie oder er stellt das Wahlergebnis fest. Die 
Wahlleiterin oder der Wahlleiter nimmt an den Sitzungen 
des Wahlausschusses und des Wahlprüfungsausschusses mit 
beratender Stimme teil.

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter führt eine Liste 
der personellen Besetzung des Akademischen Senats.

§ 7

Wahlvorstand

(1) Für Urnenwahlen bestellt die Wahlleiterin oder der 
Wahlleiter für jeden Wahlraum einen Wahlvorstand und für 
Briefwahlen einen Briefwahlvorstand.
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(2) Dem Wahlvorstand obliegt die Durchführung und 
Überwachung der Wahlhandlung sowie die Ermittlung des 
Wahlergebnisses. Dem Briefwahlvorstand obliegt lediglich 
die Ermittlung des Wahlergebnisses.

(3) Der Wahlvorstand bzw. der Briefwahlvorstand soll 
aus einer oder einem Angehörigen der Verwaltung als Wahl-
vorsteherin oder Wahlvorsteher und aus zwei weiteren 
Mitgliedern bestehen, die verschiedenen Gruppen angehö-
ren.

(4) Über Einsprüche gegen Bestellungen zum Wahlvor-
stand oder zum Briefwahlvorstand nach Absatz 1 entschei-
det der Wahlausschuss abschließend.

§ 8

Wahlprüfungsausschuss

(1) Der Wahlprüfungsausschuss entscheidet über die 
nach § 23 gegen die Wahl eingelegten Einsprüche.

(2) Für den Wahlprüfungsausschuss gilt § 5 Absätze 3 bis 
5 entsprechend.

§ 9

Wahlverzeichnis

(1) Das Verzeichnis der Wählerinnen und Wähler (Wahl-
verzeichnis) wird von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter 
geführt. Es ist in Gruppen zu gliedern. Innerhalb der 
Gruppe sind die Wahlberechtigten in alphabetischer Rei-
henfolge mit Namen und Vornamen zu führen. Das Wahl-
verzeichnis für die Studierenden ist die Matrikel. Das 
Wahlverzeichnis kann auch im automatisierten Verfahren 
geführt werden

(2) Das Wahlverzeichnis wird spätestens drei Wochen 
vor dem Wahltag geschlossen. Das Wahlverzeichnis ist auch 
nach seiner Schließung bis zum Beginn der Wahl von Amts 
wegen durch die Wahlleiterin oder den Wahlleiter zu 
berichtigen, wenn es offensichtliche Fehler, Unstimmigkei-
ten oder Schreibversehen enthält oder wenn zur Überzeu-
gung der Wahlleiterin oder des Wahlleiters offensichtlich 
ist, dass sich die Zugehörigkeit einer oder eines Wahlbe-
rechtigten zu einer Gruppe nach § 2 Absatz 1 geändert hat. 
Dasselbe gilt, wenn offensichtlich ist, dass die Wahlberech-
tigung einer im Wahlverzeichnis eingetragenen Wählerin 
oder eines im Wahlverzeichnis eingetragenen Wählers nicht 
vorliegt oder wenn eine bisher im Wahlverzeichnis nicht 
eingetragene Person in einer Gruppe nach § 2 Absatz 1 
wahlberechtigt ist.

(3) Gegen die Nichteintragung oder die Eintragung 
einer falschen Gruppenzugehörigkeit einer oder eines 
Wahlberechtigten in das Wahlverzeichnis kann von der 
oder dem Betroffenen bis spätestens eine Woche vor dem 
Wahltag ein mit Begründung versehener Einspruch bei der 
Wahlleiterin oder dem Wahlleiter eingelegt werden. Die 
Wahlleiterin oder der Wahlleiter trifft unverzüglich eine 
Entscheidung und benachrichtigt die Einsprucherhebende 
oder den Einsprucherhebenden.

(4) Gegen die Eintragung einer Person in das Wahlver-
zeichnis, die nicht wahlberechtigt ist, oder gegen die Ein-
tragung einer falschen Guppenzugehörigkeit kann von 
jeder oder jedem Wahlberechtigten spätestens bis zum drit-
ten Tag nach der Schließung des Wahlverzeichnisses Ein-
spruch bei der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter eingelegt 
werden. Die oder der Eingetragene soll dazu gehört werden.

(5) Über Entscheidungen der Wahlleiterin oder des 
Wahlleiters in den Verfahren nach den Absätzen 3 und 4 ist 
die oder der Betroffene unverzüglich zu benachrichtigen.

(6) Im Falle des Absatzes 3 kann die oder der Einspru-
cherhebende, im Falle des Absatzes 4 die oder der von der 
Streichung Betroffene die Entscheidung des Wahlausschus-
ses beantragen. Der Antrag ist binnen einer Frist von drei 
Werktagen nach Zugang der Entscheidung der Wahlleiterin 
oder des Wahlleiters bei der Wahlleiterin bzw. dem Wahllei-
ter oder dem Wahlausschuss zu stellen.

(7) Das Wahlverzeichnis wird von der Bekanntmachung 
der Wahl bis zu drei Wochen vor dem Wahltag in dem von 
der Wahlleiterin oder vom Wahlleiter angegebenen Raum 
während der Dienststunden zur Einsicht der Mitglieder der 
TUHH ausgelegt. Die Auslegung des Wahlverzeichnisses 
kann daneben oder ersatzweise auch auf den Internetseiten 
des Wahlamtes der TUHH vorgenommenen werden.

§ 10
Ort und Zeit der Wahlen

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter bestimmt Ort, 
Zeitpunkt und Zeitraum der Wahlen.

(2) Die Wahlen sollen unter Berücksichtigung der Amts-
zeiten der Gruppenmitglieder des Akademischen Senats 
während der Vorlesungszeiten des Sommersemesters mög-
lichst im Mai eines Jahres stattfinden. Dies gilt nicht für 
vorzeitig erforderlich werdende Neu- oder Nachwahlen.

§ 11
Wahlbekanntmachung

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt den Wahl-
tag und die Zahlen der von den Gruppen zu besetzenden 
Sitze in geeigneter Weise bekannt.

(2) Mit der Bekanntmachung wird die Aufforderung an 
die wahlberechtigten Mitglieder verbunden, innerhalb 
einer von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter festzuset-
zenden Frist Wahlvorschläge einzureichen.

(3) In der Wahlbekanntmachung weist die Wahlleiterin 
oder der Wahlleiter zur Förderung einer Umsetzung der 
gesetzlichen Zielvorgaben zur Geschlechtergleichstellung 
auch darauf hin, dass sich die Wahlvorschläge nach Mög-
lichkeit an den in § 12 Absatz 3 enthaltenen Regelungen 
orientieren sollen. An eine bestimmte Formulierung ist die 
Wahlleiterin oder der Wahlleiter dabei nicht gebunden.

§ 12
Wahlvorschläge

(1) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann ein oder meh-
rere Mitglieder ihrer oder seiner Gruppe zur Wahl vorschla-
gen; sie oder er kann auch sich selbst vorschlagen. Jeder 
Wahlvorschlag bildet eine Liste. Außer in den Fällen des 
Selbstvorschlages ist dem Wahlvorschlag eine eigenhändig 
unterschriebene Einverständniserklärung der oder des Vor-
geschlagenen beizufügen.

(2) In jedem Wahlvorschlag soll außer der Bewerberin 
oder dem Bewerber eine Stellvertreterin oder ein Stellver-
treter benannt werden. Absatz 1 gilt sinngemäß. Mit der 
Bewerberin oder dem Bewerber ist auch deren oder dessen 
Stellvertreterin oder Stellvertreter gewählt. Wird jemand als 
Bewerberin oder Bewerber vorgeschlagen, so gilt ihre oder 
seine darüber hinaus erfolgende Benennung als Stellvertre-
terin oder Stellvertreter einer anderen Bewerberin oder 
eines anderen Bewerbers als nicht erfolgt.
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(3) Ein zu einer Liste zusammengefasster Wahlvorschlag 
soll mindestens 40 vom Hundert weibliche und mindestens 
40 vom Hundert männliche Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten. Abweichend hiervon soll in einer Liste mit drei 
Bewerbungen mindestens eine Person weiblichen und eine 
Person männlichen Geschlechts zur Wahl vorgeschlagen 
werden. Falls vorhanden, sollen auch Personen zur Wahl 
vorgeschlagen werden, die personenstandsrechtlich weder 
dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht angehö-
ren und Interesse an einer Bewerbung angemeldet haben.

(4) Zu Listen zusammengefasste Wahlvorschläge müs-
sen die Reihenfolge der Bewerbungen erkennen lassen. Ist 
die Reihenfolge der Wahlvorschläge zweifelhaft, gilt die 
alphabetische Reihenfolge der Familiennamen. Ist bei meh-
reren Bewerbungen nicht zweifelsfrei erkennbar, dass es 
sich um eine Liste handelt, gelten diese als Einzellisten.

(5) Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf nur auf 
einer Vorschlagsliste genannt werden. Wird eine Bewerbe-
rin oder ein Bewerber mit ihrem oder seinem Einverständ-
nis auf mehreren Listen genannt, so gilt ihre oder seine 
Bewerbung nur für die zuletzt eingereichte Liste; von den 
Übrigen wird sie oder er gestrichen.

(6) Falls keine besondere Bestimmung erfolgt, gilt die 
auf dem ersten Platz der Vorschlagsliste genannte Bewerbe-
rin oder der auf diesem Platz genannte Bewerber als Ver-
trauensperson des Wahlvorschlages. Die Vertrauensperson 
ist zur Abgabe und zum Empfang von Erklärungen gegen-
über den Wahlorganen berechtigt. Die Wahlorgane können 
jedoch in allen Fällen auch unmittelbar Erklärungen von 
den Bewerberinnen und Bewerbern entgegennehmen und 
ihnen gegenüber abgeben.

(7) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter entscheidet 
über die formale und inhaltliche Ausgestaltung der Wahl-
vorschläge.

§ 13

Zulassung der Wahlvorschläge

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter prüft die einge-
gangenen Vorschläge und fasst sie nach Gruppen getrennt 
und in der Reihenfolge ihres Eingangs zu Vorschlagslisten 
zusammen.

(2) Die zugelassenen Vorschlagslisten werden nach 
Ablauf der Vorschlagsfrist universitätsöffentlich bekannt 
gemacht.

(3) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann gegen die 
Nichtzulassung ihrer oder seiner Bewerbung oder gegen die 
Wahlvorschlagsliste innerhalb einer von der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter zu bestimmenden Frist Einspruch bei 
der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter einlegen. Die Frist 
darf nicht kürzer als drei Werktage sein. Sie beginnt mit der 
universitätsöffentlichen Bekanntmachung. Hilft die Wahl-
leiterin oder der Wahlleiter den Einwendungen nicht ab, 
hat sie oder er sie dem Wahlausschuss zur endgültigen Ent-
scheidung vorzulegen. Einwendungen, denen der Wahlaus-
schuss nicht gefolgt ist, können im Wahlprüfungsverfahren 
vorgebracht werden.

(4) Ändert sich die Gruppenzugehörigkeit einer oder 
eines Vorgeschlagenen nach Ablauf der Vorschlagsfrist, ist 
sie oder er von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter aus der 
Vorschlagsliste zu streichen.

§ 14

Stimmzettel

(1) Auf Grund der Vorschlagsliste werden für jede 
Gruppe gesonderte Stimmzettel hergestellt. Die Wahlleite-
rin oder der Wahlleiter entscheidet über die Ausgestaltung 
der Stimmzettel. Der Stimmzettel muss so beschaffen sein, 
dass nach Kennzeichnung und Faltung durch die Wählerin 
oder den Wähler andere Personen nicht erkennen können, 
wie sie oder er gewählt hat.

(2) Die technische Herstellung der Stimmzettel obliegt 
der Verwaltung der TUHH.

§ 15

Wahlhandlung und Sitzverteilung

(1) Das Wahlrecht kann nur persönlich ausgeübt wer-
den.

(2) Jede Wählerin oder jeder Wähler kann ihre oder 
seine Stimme nur einer Liste geben. Sie oder er kann so 
viele Personen auf der Liste ankreuzen, wie Sitze für die 
Gruppe zu vergeben sind. Stimmenhäufung ist unzulässig.

(3) Die auf die einzelnen Listen entfallenden Sitze wer-
den nach dem Höchstzahlverfahren d‘Hondt verteilt. Die 
den Listen zugefallenen Sitze werden den Bewerberinnen 
und Bewerbern in der Reihenfolge des Stimmenergebnisses 
innerhalb der Liste zugeteilt. Bei Stimmengleichheit gilt 
die Reihenfolge der Bewerbervorschlagsliste. Nicht 
gewählte Bewerberinnen und Bewerber bilden in der Rei-
henfolge des Stimmergebnisses innerhalb der Liste eine 
Reserveliste. Dabei nimmt eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter den Rang nach ihrer Mitgliedsbewerberin 
oder ihrem Mitgliedsbewerber bzw. seiner Mitgliedsbewer-
berin oder seinem Mitgliedsbewerber ein.

(4) Sind bei mehreren gleichen Höchstzahlen weniger 
Sitze zu verteilen, als die Zahl der Höchstzahlen, so ent-
scheidet das von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter zu 
ziehende Los, wem die noch zu vergebenden Sitze zufallen 
sollen.

(5) Sofern die Zahl der Bewerber einer Liste geringer ist, 
als die Zahl der nach dem Stimmergebnis auf die Liste ent-
fallenden Sitze, werden diese Sitze den anderen Listen in 
der Reihenfolge ihrer Höchstzahlen zugeteilt.

(6) Der Akademische Senat ist auch dann rechtmäßig 
zusammengesetzt, wenn Angehörige einer Gruppe nicht 
oder in nicht ausreichender Zahl die ihnen im Gremium 
zustehenden Sitze einnehmen oder dieser Gruppe keine 
oder in nicht ausreichender Zahl wahlberechtigte Personen 
angehören. Eine Abwahl von Mitgliedern, Stellvertreterin-
nen, Stellvertretern oder Angehörigen der Reserveliste ist 
ausgeschlossen.

§ 16

Art der Wahl

(1) Die Wahlen werden für die Gruppe der Studierenden 
grundsätzlich als Urnenwahl, für die Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer, die Gruppe des 
akademischen Personals und die Gruppe des Technischen, 
Bibliotheks- und Verwaltungspersonals grundsätzlich als 
Briefwahl unter Nutzung der Haus- oder Behördenpost 
durchgeführt.

(2)  Die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter kann 
beschließen, dass abweichend von Absatz 1 die Wahlen für 
die Gruppe der Studierenden als Briefwahl oder die Wahlen 
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für die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer, die Gruppe des akademischen Personals und die 
Gruppe des Technischen, Bibliotheks- und Verwaltungsper-
sonals für einzelne oder alle Gruppen als Urnenwahl durch-
geführt werden.

(3) Jeder oder jedem Wahlberechtigten ist auf Antrag die 
Möglichkeit der Briefwahl zu geben, wenn die Wahlen für 
sie oder ihn als Urnenwahlen stattfinden.

§ 17

Urnenwahl

(1) Die Wahlhandlung ist für die Angehörigen der 
TUHH öffentlich.

(2) Die Verwaltung der TUHH stellt die für die Durch-
führung der Wahlen erforderlichen Hilfskräfte, Einrichtun-
gen und Sachmittel zur Verfügung. Die Wahlräume müssen 
so ausgestaltet sein, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt.

(3) Der Wahlvorstand eröffnet und schließt die Wahl-
handlung. Er überwacht die Ordnungsgemäßheit der Stim-
mabgabe. Während der Öffnungszeiten müssen im Wahl-
raum mindestens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes, die 
verschiedenen Gruppen angehören, gleichzeitig anwesend 
sein.

(4) Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung im 
Wahlraum. Er regelt bei Andrang den Zutritt.

(5) Der Wahlvorstand ist verantwortlich für die sichere 
Aufbewahrung der Wahlurne. Die Urne ist bei jeder Unter-
brechung des Wahlvorganges und nach dessen Beendigung 
so zu verschließen, dass Stimmzettel weder entnommen 
noch eingeworfen werden können.

(6) Jede und jeder Wahlberechtigte erhält vom Wahlvor-
stand einen Stimmzettel.

(7) Die Stimmabgabe erfolgt in einer Wahlzelle. Die 
Wählerin oder der Wähler macht dort gemäß § 15 Absatz 2 
durch entsprechende Kreuze auf dem Stimmzettel eindeu-
tig sichtbar, wen sie oder er wählt und faltet anschließend 
den Stimmzettel noch in der Wahlzelle in der Weise, dass 
ihre oder seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Der 
Wahlvorstand achtet darauf, dass sich immer nur eine Wäh-
lerin oder ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.

(8) Bevor die Wählerin oder der Wähler in Gegenwart 
des Wahlvorstandes den gefalteten Stimmzettel in die Urne 
wirft, ist die Identität der Wählerin oder des Wählers mit 
der oder dem im Wahlverzeichnis aufgeführten Wahlbe-
rechtigten zu überprüfen. In Zweifelsfällen hat sich der 
Wahlvorstand durch Vorlage von Ausweisen von der Identi-
tät der Person zu überzeugen. Studierende weisen ihre 
Wahlberechtigung durch Vorlage der Immatrikulationsbe-
scheinigung nach. Der Wahlvorstand vermerkt die Stim-
mabgabe neben dem Namen der Wählerin oder des Wählers 
im Wahlverzeichnis.

(9) Nach Schluss des Wahlvorgangs übergibt der Wahl-
vorstand die ungeöffnete Wahlurne der Wahlleiterin oder 
dem Wahlleiter.

§ 18

Briefwahl

(1) Im Falle der Briefwahl übergibt oder übersendet die 
Wahlleiterin oder der Wahlleiter der oder dem Wahlberech-
tigten die Wahlunterlagen. Übergibt die Wahlleiterin oder 
der Wahlleiter die Wahlunterlagen nicht, werden sie den 

Studierenden an ihre Wohnanschrift, den übrigen Wähle-
rinnen und Wählern in der Regel per Haus- oder Behörden-
post an ihre Dienstadresse zugesandt. Wahlberechtigten, 
die innerhalb einer von der Wahlleiterin oder dem Wahllei-
ter festzusetzenden Frist gegenüber dem Wahlamt schrift-
lich versichern, keine Wahlunterlagen erhalten zu haben, 
werden diese persönlich im Wahlamt ausgehändigt. Die 
Wahlleiterin oder der Wahlleiter vermerkt die Übergabe 
oder Versendung der Wahlunterlagen im Wahlverzeichnis.

(2) Die Wahlunterlagen bestehen aus

1.  dem Stimmzettel,

2.  dem Wahlumschlag,

3. einem Rücksendeumschlag, der die Anschrift der Wahl-
leiterin oder des Wahlleiters und als Absender den 
Familien- und Vornamen sowie die Anschrift der oder 
des Wahlberechtigten und den Vermerk „Briefwahl“ 
trägt. Der Rücksendeumschlag ist als Freiumschlag zu 
kennzeichnen, wenn die Wählerin oder der Wähler der 
Gruppe der Studierenden angehört oder sie bzw. er dies 
bei anderer Gruppenzugehörigkeit bei der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter beantragt.

(3) Die Wählerin oder der Wähler gibt ihre oder seine 
Stimme in der Weise ab, dass sie oder er den Stimmzettel 
unbeobachtet kennzeichnet, ihn in den Wahlumschlag legt 
und diesen gegebenenfalls gefaltet unter Verwendung des 
Rücksendeumschlags der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter 
so rechtzeitig übergibt oder übersendet, dass er bis zum 
Abschluss der Wahl vorliegt. Die Wählerinnen und Wähler 
der Gruppe der Hochschullehreinnen und Hochschulleh-
rer, der Gruppe des akademischen Personals und der Gruppe 
des Technischen, Bibliotheks- und Verwaltungspersonals 
sind gehalten, die Übersendung im Wege der Haus- oder 
Behördenpost vorzunehmen, unbeschadet der Zulässigkeit 
einer Nutzung anderer Übermittlungswege. Portokosten 
trägt die Hochschule nur insofern, als die Wählerin oder der 
Wähler vor Stimmabgabe einen von der Hochschule als 
Freiumschlag gekennzeichneten Rücksendeumschlag ver-
wendet.

(4) Unmittelbar vor dem Abschluss der Wahl übergibt 
die Wahlleiterin oder der Wahlleiter die eingegangenen 
Rücksendeumschläge dem zuständigen Wahlvorstand. Die-
ser entnimmt den Rücksendeumschlägen die Wahlum-
schläge, vermerkt die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis 
und legt die Wahlumschläge ungeöffnet in die Wahlurne.

(5) Verspätet eingegangene Rücksendeumschläge hat die 
Wahlleiterin oder der Wahlleiter mit einem Vermerk über 
den Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunter-
lagen zu nehmen. Die Rücksendeumschläge sind aufzube-
wahren, bis die Gültigkeit der Wahl feststeht; sodann sind 
sie ungeöffnet zu vernichten.

§ 19

Ungültigkeit des Stimmzettels

(1) Ein abgegebener Stimmzettel ist ungültig, wenn

1.  er nicht gekennzeichnet ist,

2.  er als nicht von der Technischen Universität hergestellt 
erkennbar ist,

3.  aus seiner Kennzeichnung der Wille der Wählerin oder 
des Wählers nicht zweifelsfrei zu erkennen ist,
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4.  mehr Namen oder andere Namen gekennzeichnet wer-
den, als Bewerberinnen und Bewerber der Gruppe zu 
wählen sind oder wenn ein Name mehrfach gekenn-
zeichnet ist,

5.  er Zusätze enthält oder sonst in einer Weise verändert 
ist, die einen Rückschluss auf die Person der Wählerin 
oder des Wählers ermöglicht,

6.  er im Falle der Briefwahl nicht in einem Wahlumschlag 
und dieser nicht in dem vorgesehenen Rücksendeum-
schlag übersandt oder übergeben worden ist.

(2) Im Zweifelsfall entscheidet die Wahlleiterin oder der 
Wahlleiter über die Gültigkeit des Stimmzettels. Hat die 
Wahlleiterin oder der Wahlleiter Zweifel über die Gültig-
keit, entscheidet der Wahlausschuss endgültig.

§ 20

Ermittlung des Wahlergebnisses

(1) Nach Schluss der Wahlhandlung ermitteln die Wahl-
vorstände unter Leitung der Wahlleiterin oder des Wahllei-
ters und in Anwesenheit des Wahlausschusses das Ergebnis 
der Wahl. Die Ermittlung ist universitätsöffentlich.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt fest:

1.  die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen,

2.  die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebe-
nen gültigen Stimmen,

3.  die Zahl der Wählerinnen und Wähler in den einzelnen 
Gruppen,

4.  die Höhe der Wahlbeteiligung.

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt ferner fest, 
welche Bewerberinnen oder Bewerber als Mitglieder und 
welche als stellvertretende Mitglieder in den Akademischen 
Senat gewählt worden sind.

(4) Über die Feststellung des Wahlergebnisses ist eine 
Niederschrift anzufertigen. Sie wird von der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter und von den Mitgliedern der Wahlvor-
stände unterzeichnet.

(5) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt das Wahler-
gebnis mit den in den Absätzen 2 und 3 bezeichneten Anga-
ben gemäß § 1 Absatz 2 Satz 1 bekannt.

(6) Wahlunterlagen, insbesondere Stimmzettel und die 
Niederschrift über die Feststellung des Wahlergebnisses, 
sind bis zum Ablauf der Wahlperiode aufzubewahren.

§ 21

Freie Stellvertreterinnen- oder Stellvertreterplätze

(1) Freie Stellvertreterinnen- oder Stellvertreterplätze 
werden in der Weise aus der Reserveliste besetzt, dass das 
gewählte Mitglied des Gremiums und das Mitglied der 
Reserveliste mit der jeweils höchsten Stimmenzahl einan-
der zugeordnet werden. Bei Stimmengleichheit gilt die 
Reihenfolge der Bewerbervorschlagsliste.

(2) Reicht die Reserveliste nicht aus, um alle freien Stell-
vertreterinnen- und Stellvertreterplätze zu besetzen, vertre-
ten die gewählten Stellvertreterinnen oder Stellvertreter in 
der Reihenfolge des Wahlergebnisses erforderlichenfalls ein 
zweites Mitglied.

§ 22

Freiwerden von Sitzen

(1) Ein Sitz wird frei, wenn ein Mitglied aus dem betref-
fenden Gremium ausscheidet. Ein Mitglied scheidet insbe-
sondere aus, wenn

1.  die Wahl für ungültig erklärt wird,

2.  es die Wählbarkeit für sein bisheriges Mandat verliert,

3.  es durch schriftliche Erklärung gegenüber der Wahllei-
terin oder dem Wahlleiter auf seinen Sitz verzichtet.

Ein Sitz wird auch dann frei, wenn ein Mitglied zur Prä-
sidentin oder zum Präsidenten gewählt wird. Die Sätze 2 
und 3 gelten für das Ausscheiden einer Stellvertreterin oder 
eines Stellvertreters entsprechend.

(2) In einen frei gewordenen Sitz rückt die Stellvertrete-
rin oder der Stellvertreter des ausgeschiedenen Mitglieds 
ein. Neue Stellvertreterin oder neuer Stellvertreter wird die 
oder der jeweils an der Spitze der Reserveliste stehende 
Bewerberin oder Bewerber.

(3)  Kann der frei gewordene Sitz eines Mitglieds 
nicht nach Absatz 2 besetzt werden, findet eine Nachwahl 
nur statt, wenn es der Akademische Senat, die Vertreter der 
betreffenden Gruppe oder die wahlberechtigte Gruppe 
mehrheitlich verlangt. Das Verfahren der Nachwahl regelt 
die Wahlleiterin oder der Wahlleiter in Absprache mit dem 
Wahlausschuss.

(4) Die oder der Vorsitzende des Akademischen Senats 
unterrichtet die Wahlleiterin oder den Wahlleiter über das 
Ausscheiden von Mitgliedern oder ihrer Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter.

§ 23

Wahlprüfung

(1) Jede und jeder Wahlberechtigte und die Wahlorgane 
können innerhalb einer Frist von acht Tagen nach Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses die Wahl durch Einspruch 
anfechten. Der Einspruch ist insbesondere begründet, wenn 
wesentliche Vorschriften über die Wahlberechtigung, die 
Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verletzt worden sind, 
es sei denn, dass der Verstoß das Wahlergebnis hinsichtlich 
der Sitzverteilung nicht ändern oder beeinflussen konnte.

(2) Der Einspruch ist schriftlich beim Wahlprüfungsaus-
schuss einzulegen und zu begründen. Die Einspruchsfrist 
ist auch gewahrt, wenn der Einspruch innerhalb der Frist 
beim Wahlausschuss oder bei der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter eingeht.

(3) Erweist sich der Einspruch als zulässig und begrün-
det, erklärt der Wahlprüfungsausschuss die Wahl ganz oder 
teilweise für ungültig. Er ordnet an, dass die Wahl unver-
züglich ganz oder teilweise wiederholt wird oder dass Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter bzw. auf der Reserveliste 
stehende Bewerberinnen oder Bewerber nachrücken. Über 
den Sitzungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen.

(4) Der Wahlprüfungsausschuss teilt der oder dem 
Anfechtenden seine Entscheidung durch einen begründe-
ten und im Falle der Zurückweisung mit einer Rechtsmit-
telbelehrung versehenen Bescheid mit. Gegen die Entschei-
dung des Wahlprüfungsausschusses findet ein Wider-
spruchsverfahren nicht statt.
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§ 24

Amtszeiten

Die Amtszeit der Mitglieder des Akademischen Senats 
beginnt mit dem ersten Tag des auf ihre Wahl folgenden 
Monats. Sie beträgt für die Mitglieder aus der Gruppe der 
Studierenden ein Jahr und für die übrigen Mitglieder zwei 
Jahre. Wird die nachfolgende Wahl nicht rechtzeitig oder 
vorzeitig durchgeführt, nehmen die amtierenden Mitglie-
der ihr Mandat bis zum Beginn der Amtszeit ihrer Nachfol-
gerinnen oder Nachfolger wahr.

§ 25

Inkrafttreten und Übergangsregelung

(1) Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung im Amtlichen Anzeiger in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

Vorläufige Ordnung der Wahlen zum Hochschulsenat und 
zum Großen Senat sowie zu den Räten der Forschungs-
schwerpunkte, der Studiendekanate und des Studienbe-
reichs der Technischen Universität Hamburg-Harburg vom 
30. Oktober 2002 (Amtl. Anz. 2003 S. 66) außer Kraft.

(2) Maßnahmen vor Inkrafttreten dieser Wahlordnung, 
welche die in dieser Ordnung geregelten Wahlen betreffen, 
gelten als nach Maßgabe dieser Wahlordnung getroffen, 
wenn sie deren Bestimmungen nicht widersprechen. Die 
bei Inkrafttreten dieser Ordnung amtierenden Wahlorgane 
und Gremienmitglieder führen ihre Ämter bis zum Ablauf 
ihrer Amtszeiten fort.

Hamburg, den 27. November 2019

Technische Universität Hamburg
Amtl. Anz. S. 19
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Bekanntmachung (national)

a) Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg

b) Öffentliche Ausschreibung [VOB]

Vergabenummer: BSW ÖA-ABH4-410/20

c) Die Einreichung der Angebote darf nur elektronisch 
erfolgen.

d) Bauauftrag

e) 20146 Hamburg

f) Fassadensanierung Grindelallee 9

Betonsanierung inkl. Malerarbeiten, 20146 Hamburg

Die denkmalgeschützte Fassade der Grindelallee 9 
(Bafög Amt) sowie Fenster und Logien sollen umfang-
reich saniert werden.

Hierzu werden drei Gewerke beauftragt:

1. Gerüst

2. Betonsanierung

3. Tischler

Mit dieser Ausschreibung soll die Betonsanierung 
beauftragt werden. Die Leistung beinhaltet Betonaus-
besserungen, die Anpassung der Absturzsicherungen, 
der neue Aufbau der Bodenbeläge auf den Balkonen 
und die komplette Neubeschichtung der Fassade not-
wendig.

g) Entfällt

h) Entfällt

i) Vom 2. März 2020 bis 30. Oktober 2020

j) Nebenangebote sind nicht zugelassen

k) Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-
gung unter:

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.Bieter/DownloadTenderFiles.ashx? 
subProjectId=KD9kN%252buONuE%253d

Fragen und Antworten während des Verfahrens werden 
ebenfalls auf der Ausschreibungsplattform bekannt 
gemacht; ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.

l) Alle Unterlagen wurden veröffentlicht und stehen kos-
tenfrei als Download zur Verfügung.

m) Entfällt

n) 23. Januar 2020, 10.00 Uhr

o) Elektronische Angebote sind einzureichen unter:

„http://www.bieterportal.hamburg.de“

p) deutsch

q) 23. Januar 2020, 10.00 Uhr

Aufgrund ausschließlich elektronischer Angebote sind 
Bieter oder deren Bevollmächtigte zur Öffnung nicht 
zugelassen.

r) siehe Vergabeunterlagen, VV-Bau Anlage 6-070, Ziffer 9

s) siehe Vergabeunterlagen, VV-Bau Anlage 6-070, Ziffer 8

t) Die Rechtsform der Bietergemeinschaft nach der Auf-
tragserteilung muss eine gesamtschuldnerisch haftende 
Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter 
sein.

u) Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs-
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis). Beim Einsatz von Nach-
unternehmern ist auf gesondertes Verlangen deren 
Präqualifikation nachzuweisen.

Nicht Präqualifizierte Unternehmen haben als vor-
läufigen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärun-
gen auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der 
Vergabeunterlagen abzugeben. Von den Bietern der 
engeren Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlangen 
durch (ggf. deutschsprachig übersetzte) Bescheinigun-
gen zu bestätigen.

Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei-
tere Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen. Die Angaben zu einzel-
nen Eignungsnachweisen sind dem Formblatt „6-030 
Eignung“ den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

v) 21. Februar 2020

w) Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
Amt für Bauordnung und Hochbau 
Amtsleitung ABH 
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg

Hamburg, den 27. Dezember 2019

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 20

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB OV 004-20 PF

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung und Umbau für Schulneugründung,  
Schwenckestraße 91 in 20259 Hamburg

Bauauftrag: Pfosten-Riegel-Fassade

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 198.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
ca. April 2020 bis Mai 2020

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
22. Januar 2020 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 

ANZEIGENTEIL
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direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 19. Dezember 2019

Die Finanzbehörde 21

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VgV OV 001-20 DK

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Schulgebäude,  
Alter Teichweg 200 in 22049 Hamburg

Dienstleistungsauftrag: Installation Brandmeldeanlage

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 297.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn schnellstmöglich nach Beauftragung;  
Fertigstellung ca. Februar 2020

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
24. Januar 2020 um 12.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: 

http://www.hamburg.de/lieferungen-und-leistungen/

Hinter „LINK Bieterportal“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter:

http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/

Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per E-Mail erfolgt 
nur dann automatisch aus der elektronischen Vergabe, 
sofern Sie als Bieter im Bieterportal registriert sind und als 
solcher angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen 
haben.

Hamburg, den 20. Dezember 2019

Die Finanzbehörde 22
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Verhandlungsverfahren

Auftraggeber:  
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VgV VV 009-19 PP

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Erweiterung der Grundschule am Standort Ohrnsweg 52 
in Hamburg – Objektplanung gem. §§ 33 HOAI 

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 723.000,– Euro

Laufzeit des Vertrags: 
48 Monate

Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge: 
30. Januar 2020 um 14.00 Uhr

Kontaktstelle:  
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Einkauf/Vergabe 

einkauf@gmh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter:

http://www.hamburg.de/lieferungen-und-leistungen/ 

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter:

http://www.gmh-hamburg.de/ 
ausschreibungen/planungs-liefer-und-dienstleistungen/

Teilnahmeanträge und Angebote können ausschließlich 
elektronisch abgegeben werden.

Hamburg, den 2. Januar 2020

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
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